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Allgemeinarztpraxis öffnet zum 01. 04. 2012 
 

Gesundheitsversorgung in Flachslanden durch 
Kooperation gesichert 
 

Zum Beginn des nächsten Quartals am 1.April eröffnet eine 
Niederlassung der überörtlichen Gemeinschaftspraxis Dr. 
Matthias Krause in den Räumen des früheren Bürgerbüros 
der Gemeinde im Erdgeschoss des Sparkassengebäudes. 
Für den Mediziner aus Bad Windsheim ist es bereits die 
sechste Niederlassung seiner Gemeinschaftspraxis. Diese 
entstand im Jahr 2007 aus der Zusammenlegung der bei-
den Einzelpraxen der Gründer Dr. Ramin Farhoumand und 
Dr. Matthias Krause, die zunächst das Medizinische ver-
sorgungszentrum (MVZ) Frankenland in Uffenheim mit der 
Belegabteilung in der Klinik Uffenheim gründeten. 
 

Aus dieser Verbindung wurde dann ein weiterer Ausbau 
der Praxis vollzogen, in dem in Kooperation mit der Klinik 
Uffenheim und der Klinik Bad Windsheim ein weiterer 
Standort in Bad Windsheim eröffnet wurde. Unter Einbin-
dung der Allgemeinarztpraxis in Scheinfeld entstand dort 
eine Filiale des MVZ Uffenheim mit chirurgischer Sprech-
stunde. Im Jahr 2011 erfolgte die Erweiterung durch den 
neuen Standort in Creglingen, einer chirurgischen Praxis 
mit Tagesklinik und der lange erwarteten Übernahme der 
Praxis Libal/Hartig in Burgbernheim. Die Gesamtstruktur 
der überörtlichen Gemeinschaftspraxis steht unter der 
ärztlichen Leitung des Orthopäden, Unfallchirurgen und 
Sportmediziners Dr. Ramin Farhoumand. 
 

In Burgbernheim haben die Ärzte eine allgemeinmedizi-
nisch ï internistische Praxis eröffnet, die das gesamte 
medizinische Spektrum umfasst. Dort sind zur Zeit die 
Allgemeinärzte Pawel Klin, Dr. Jürgen  Mittnacht und der 
Internist Dr. Wolfgang Brockhaus tätig. In Kooperation mit 
der Praxis finden auch chirurgisch-orthopädische Sprech-
stunden statt. Die Öffnungszeiten sind Montag- Freitag von 
8.00 Uhr ï 18.00 Uhr. Das Angebot der Behandlung ist also 
auch zeitlich umfassend. Die Allgemeinmediziner und In-
ternisten bieten   neben der hausärztlichen Betreuung auch 
alle notwendigen Verfahren der Diagnostik an: EKG, Belas-
tungs- EKG, Langzeit- EKG, Langzeitblutdruckmessung, 
Zuckertests, Lungenfunktion, Sonographie, Labor, Gefäß-
untersuchungen der Arterien und Venen mit dem Schwer-

punkt auch der Thrombosen und  Marcumartherapien, bzw. 
der heute moderneren Behandlungen, Hausarztverträge, 
DMP Behandlungen -  Diabetes Typ II, KHK, COPD.  
 

Neben den Kindervorsorgeuntersuchungen, Jugendschutz 
und  Feuerwehruntersuchungen werden zu allen Zeiten die 
Notfallversorgungen durchgeführt. Auch die Arbeits- Schul-, 
und Wegeunfälle können erstversorgt werden und dann in 
unserer chirurgischen Praxis weiterversorgt werden. Das 
Leistungsspektrum aller Standorte umfasst die gesamte 
Chirurgie und Unfallchirurgie, Orthopädie, Allgemeinmedi-
zin, Innere Medizin und Anästhesieverfahren, Sportmedi-
zin, wie auch alle chirurgischen und  orthopädischen Ope-
rationen, welche hauptsächlich in der Belegabteilung in der 
Klinik Uffenheim stattfinden. 
 

 
 

Die beiden Ärzte Pawel Klin (Mitte) und Dr. Jürgen Mittnacht 
(rechts) werden die Sprechstunden in Flachslanden abhalten 
 

Des Weiteren werden in der Klinik Bad Windsheim durch 
unsere Mitarbeiter Chefarzt Dr. Ernst Strauß und dem 
Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie Dr. Josef Ben-
da Operationen der Endoprothetik (Hüft- und  Kniegelenk) 
und ambulante Operationen durchgeführt, sodass hier eine 
sehr enge Kooperation zwischen den  Kliniken Uffenheim 
und Bad Windsheim stattfindet. Die Operationen umfassen 
sämtliche allgemeinchirurgischen  und unfallchirurgischen 
Operationen, welche unter Nutzung der heute maßgebli-
chen minimal- invasiven  Verfahren (Arthroskopie  der 
Schulter, des Kniegelenkes, des Sprunggelenkes und 
Handgelenkes,  laparoskopische Verfahren) durchgeführt 
werden können. 
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Das Team besteht aus anerkannten Fachärzten der Chi-
rurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, der Anästhesie und 
den Allgemeinmedizinern und Internisten. Das Ziel einer 
Versorgung der Patienten auf höchstem qualitativem Ni-
veau, im Bereich der Chirurgie, Unfallchirurgie, Anästhesie, 
Allgemeinmedizin und Orthopädie wird durch die freiwillige 
Zertifizierung der Gemeinschaftspraxis unterstrichen. Diese 
hohe Anforderung  an das Qualitätsmanagement, wurde 
durch die Zertifizierung der ISO 9001: 2008 erfolgreich 
abgelegt, eine Nachzertifizierung ist bereits zum dritten Mal 
erfolgt. Dr. Krause und sein Team wollen auch in Zukunft 
die Patienten in höchster Qualität und unter Wahrung der 
medizinischen, menschlichen wie auch sozialen Belange 
der Patienten behandeln. 
 

Die Versorgung durch die überörtliche Gemeinschaftspra-
xis aus einer Hand spart dem Patienten Wege und Warte-
zeiten, unterstützt den Erhalt der ärztlichen Versorgung auf 
dem Lande und die medizinische Versorgung im Landkreis 
und nun auch in Flachslanden. Sofern die Nachfrage ent-
sprechend vorhanden ist werden tägliche Sprechzeiten 
abgehalten. Es wird das gesamte Spektrum einer Haus-
arztpraxis angeboten. 
 

Heute bereits können sie sich in Burgbernheim behandeln 
lassen, die Daten sind dann später in Flachslanden abruf-
bar, Die Ärzte Dr. Mittnacht und Pawel Klin werden ab April 
die Sprechstunden in Flachslanden abhalten, nach Verein-
barung wird auch eine chirurgisch-orthopädische Sprech-
stunde durch Dr. Matthias Krause erfolgen. 
 

Die sehr kurzfristige Eröffnung der Allgemeinarztpraxis in 
Flachslanden bereits zum nächsten Quartal wurde nur 
durch eine sehr unkomplizierte, schnelle und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zwischen Dr. Krause, den Verantwortli-
chen der Sparkasse Ansbach und Bürgermeister Hennin-
ger möglich. Wir sehen damit sehr positiv in die Zukunft der 
ärztlichen Versorgung Flachslandens und bitten Sie, dem 
neuen Ärzteteam Ihr Vertrauen zu schenken, damit die 
Zusammenarbeit langfristig angelegt werden kann. 
 

Hans Henninger  Dr. Matthias Krause 
1. Bürgermeister 
 
 
 

Die überörtliche Praxisgemeinschaft  
Dr. Farhoumand und Dr. Krause sucht zum 
 

 01.04.2012 
 

für die neue Allgemeinarztpraxis in Flachslanden ei-
ne/n 
 

Arzthelfer/in 
 

Kontakt für Bewerbungen: 
Überörtliche Gemeinschaftspraxis Dr. Matthias Krau-
se, Grüne Baumgasse 2, 91593 Burgbernheim 
 

 

 
 

 
 

Probealarm der Sirenen mit  
Funksteuerung 
Probealarm am Samstag, den 25.02.2012, zwischen 11.00 
und 11.30 Uhr. 
 

Abfallbeseitigung 
 

Papiertonne 
Montag, 6. Februar 2012 
Dienstag, 6. März 2012 
 

Austausch der Papiertonnen 
Da der Austausch der Papiertonnen für die Entsorgerfirma 

einen größeren zeitlichen logistischen 
Aufwand verursacht als erwartet, bitten wir 
Sie Ihre grüne Tonne weiterhin zu benut-
zen. Die neue Papiertonne wird in den 
nächsten Monaten, mit einer entsprechen-
den Bürgerinformation, ausgeliefert. 

 

Landratsamt  Ansbach, Abfallrecht 
 

Gelber Sack 
Donnerstag, 9. Februar 2012 
Donnerstag, 8. März 2012 
 

Restmüll 
Dienstag, 31. Januar 2012 
Dienstag, 14. Februar 2012 
Dienstag, 28. Februar 2012 
 

Biomüll 
Donnerstag, 9. Februar 2012 
Donnerstag, 23. Februar 2012 
Donnerstag, 8. März 2012 
 

Restmüll, Gelbe Säcke, Bio- und Papiertonne bitte am 
Abfuhrtag bereits um 6.00 Uhr bereitstellen! 
Die Abholung erfolgt grundsätzlich an der Grundstücks-
grenze bzw. an einem mit dem Müllfahrzeug öffentlich 
befahrbaren Ort. 
 

Wertstoffhof 
Jeden Samstag von 09.30 bis 11.30 Uhr. 
 

Gründeponie 
Die Gründeponie ist vom 1. Dezember 2011 bis 30. April 
2012 geschlossen. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm (Ănormalerñ oder gips-
haltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu den üblichen 
Öffnungszeiten (Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr), 
abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
 

Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 ú 
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   ½ cbm   12,50 ú 
   Kleinstmenge    5,00 ú 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 ú 
½ cbm  30,00 ú 
Kleinstmenge  10,00 ú 

 

Die Entsorgung von Erdaushub und größerer Mengen 
Bauschutt muss über private Entsorger erfolgen: 
-  Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 09823/437 
-  Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/9208-0 
-  Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 
 
 

Fundsachen 
 

Gefunden wurde: 

¶ Eine schwarze Herrenjacke, Mehrzweckhalle 
Flachslanden (Blutspenden) 

¶ Eine Kindersportjacke mit Aufschrift TSV Flachs-
landen (Größe 152), Mehrzweckhalle Flachslan-
den 

¶ Eine TUPPER-Tortenhaube, Mehrzweckhalle 
(Einweihung Schule und Rathaus) 

 
 

Sondertermin zur Untersu-
chung von land- und forstwirt-
schaftlichen Zugmaschinen 
 

Am Dienstag, 28.02.2012 findet die TÜV-
Untersuchung statt. Anmeldungen bei der Gemeindever-
waltung Flachslanden, Tel. 9111-0. Die Fahrzeughalter 
werden gebeten, die Zugmaschinen in verkehrs- und be-
triebssicherem Zustand sowie gereinigt zur Vorführung zu 
bringen. 
 

M. Jordan 
Niederlassungsleiter 
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
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Bekanntmachung 
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl des Landrats im Landkreis 

Ansbach am 11. März 2012 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke 
werden an den Werktagen während der allgemei-
nen Dienststunden in der Zeit vom 20.02.2012 bis 
zum 24.02.2012 

 

 Montag bis Freitag   
Vormittags:    08.00 Uhr ï 12.00 Uhr  
Nachmittags: 14.00 Uhr ï 16.00 Uhr außer Freitag  
Donnerstag nachmittags: 14.00 Uhr ï 18.00 Uhr 

  

 in der Gemeindeverwaltung, Schulstraße 2, 91604 

Flachslanden für Wahlberechtigte zur Einsicht 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder die Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach Melderecht eingetragen 
ist. 

 

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.  hat. 

 

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für 
unvollständig hält, kann innerhalb der oben ge-
nannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die 
Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemein-
schaft eingelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten spätestens am (21. Tag 
vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung mit 
einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann. 

 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist 
und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem 
Stimmbezirk abstimmen, in dessen Wählerver-
zeichnis er geführt wird. 

 

mailto:hans.henninger@flachslanden.de
mailto:poststelle@flachslanden.de
mailto:karin.zink@flachslanden.de
mailto:gabriele.kuhn@flachslanden.de
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5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimm-
recht ausüben 

 

5.1 in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Land-
kreises;  

 

5.2 durch Briefwahl, wenn ihm eine Stimmabgabe im 
Wahlkreis nicht möglich ist. 

 

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 
 

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, wenn sie 

 

6.1.1 sich am 11. März während der Abstimmungszeit 
aus wichtigem Grund außerhalb ihres Stimmbe-
zirks aufhalten, oder 

 

6.1.2 ihre Wohnung in einen anderen Stimmbezirk ver-
legt haben und nicht in das Wählerverzeichnis des 
neuen Stimmbezirks eingetragen worden sind, o-
der 

 

6.1.3 aus beruflichen Gründen, infolge Krankheit, hohen 
Alters, einer körperlichen Behinderung oder sonst 
ihres körperlichen Zustands wegen oder wegen 
Freiheitsentziehung den Abstimmungsraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen können. 

 

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis 
nicht eingetragen sind, wenn  

 

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die 
Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen 
der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses versäumt haben, oder 

 

6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 
genannten Antrags- oder Beschwerdefristen ent-
standen ist, oder 

 

6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt 
worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeich-
nis eingetragen wurden. 

 

7. Der Wahlschein kann bis zum 09.03.2012, 15 Uhr,  
 beim Markt Flachslanden, Schulstraße 2, 91604 

Flachslanden schriftlich oder mündlich, nicht aber 
fernmündlich, beantragt werden. Der mit der 
Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann 
verwendet werden.  

 In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine 
noch bis zum 11. März, 15 Uhr, beantragt werden. 
Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann. 

 

8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Der Grund für die Erteilung eines Wahlscheins 
muss im Antrag glaubhaft gemacht werden. 

 

9. Wahlberechtigte, die im Wahlscheinantrag nicht 
angeben, dass sie vor einem Wahlvorstand ab-
stimmen wollen, erhalten mit dem Wahlschein zu-
gleich 

 

- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete 
     Wahl, 
- einen Wahlumschlag für alle Stimmzettel, 
- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den 

Wahlschein und den Wahlumschlag mit der 
Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu 
übersenden ist, 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

10. Der Wahlschein, der Stimmzettel und die Brief-
wahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zu-
gesandt. Sie können auch an die Wahlberechtig-
ten persönlich oder an nahe Familienangehörige 
ausgehändigt werden. Anderen Personen dürfen 
der Wahlschein, der Stimmzettel und die Briefwah-
lunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn 
der Abstimmungsraum wegen plötzlicher Erkran-
kung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden kann und wenn die 
Zusendung an die Wahlberechtigten nicht oder 
nicht rechtzeitig erfolgen kann. Nahe Familienan-
gehörige oder andere Beauftragte müssen durch 
schriftliche gesonderte Vollmacht nachweisen, 
dass sie zur Entgegennahme berechtigt sind. 

 

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Ver-
sichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, 
dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihr bis zum 10. März, 12 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

12. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten 
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am 11. März bis 18 
Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben wer-
den. 

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl aus-
zuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 
Briefwahl. 

 

Flachslanden, 19.01.2012 
 

Mayerlen, Geschäftsleitender Beamter 
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Problematik: Crossfahrer in Virnsberg 
 

Bürger aus Virnsberg haben mich gebeten auf den Miss-
stand hinzuweisen, der wie folgt geschildert wurde: 
 

Die Schäden an der Mineralbetondecke eines Teilstücks 
des Feldweges zum Friedhof sind u. a. auch deshalb ent-
standen, weil sich motorisierte Zweiradfahrer in der Ver-
gangenheit dort austobten und den Spuren in den angren-
zenden Wiesen folgend dies immer noch tun. Eine normale 
Fahrweise wird den Belag kaum aufbrechen.  
 

Zum Austoben dieser jugendlichen Cross-Fahrer muss 
noch ergänzt werden, dass sie im Bereich des Käppele 
nahezu regelmäßig den Fußweg beim Anwesen Steinert 
zur Abkürzung der Fahrstrecke zum Steinweg nutzen. Der 
Pfosten im Fußweg wird nicht erkannt über die Freude, mit 
der Maschine durchzupassen. 
 

Weitere Aktionen sind auf den Teerdecken Richtung Kem-
mathen zu erkennen und sicherlich auch andernorts, wenn 
mit den Reifen schwarze Kreise in den Teer gebrannt wer-
den. Böschungen werden auch nicht geschont und dabei 
die Grasnarbe durchbrochen.  
 

Es ist nicht nur gefährlich wie teilweise (auch im Wald) 
gefahren wird, sondern die langfristig entstehenden Schä-
den, werden auch für die Allgemeinheit teuer. Ich bitte 
diese Aktivitäten zukünftig zu unterlassen oder dafür ge-
eignete Crossstrecken aufzusuchen. 
 
Henninger, 
1. Bürgermeister 
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                 Ulrich´s  
       Hausmetzgerei 

 

                               Hausschlachtungen  
                  Direktvermarktung von Rind- und Schweinefleisch 

 

 Frischer Bauch   3,70 û/1 kg 
 Geräucherter Schinken  8,50 û/1 kg 
 Polnische  
 oder Pfefferbeißer   7,--  û/1 kg 
 5 Dosen je nach Wahl             11,--  û 

 

Ulrich Hofmann, Sondernohe 8,  
91604 Flachslanden 

 

 Tel. 0 98 29/5 21    Fax 0 98 29/91 22 56 
 Öffnungszeiten: Mo. ï Fr. 8.00 ï 19.00 Uhr, Sa. 7.00 ï 16.00 Uhr 

 
 

Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuer  
 

Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- 
und Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauchtums fällt 
nicht in den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer 
behördlichen Erlaubnis zum Abbrennen von Oster- und 
Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht.  
 

Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag 
bis Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht 
vor 18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24 Uhr 
vollständig abgebrannt oder gelöscht sein. 
 

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen 
der Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das 
Abbrennen solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu be-
achten:  

 

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Rei-
sigmaterial verwendet werden. Zuwiderhandlungen 
können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen frühestens 
8 Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert werden (in 
Flachslanden ab 01.02.2012). 

 

2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend ve-
getationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist da-
rauf zu achten, dass sich in der näheren Umgebung 
keine geschützten Biotope befinden.  

 

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäu-
gern und Vögeln eine willkommene Deckung, Behau-
sung sowie je nach Jahreszeit und Witterung Nistmög-
lichkeit. Reisig- und Holzmaterial darf deshalb erst un-
mittelbar vor dem Abbrennen zusammengetragen und 
aufgeschichtet werden. Reisighaufen, die bereits länge-
re Zeit liegen, sind vor dem Verbrennen vorsichtig um-
zusetzen; aufgefundene Tiere sind in einen neuen und 
sicheren Unterschlupf zu bringen.  

 

4. Die Feuer dürfen nur entzündet werden, wenn für die 
Umgebung keine Brandgefahren entstehen. Die in § 3 
der Verordnung über die Verhütung von Bränden fest-
gelegten Mindestabstände bei Feuer im Freien sind 
einzuhalten (mindestens 100 m zu leicht entzündbaren 
Stoffen). Offene Feuerstätten sind ständig unter Auf-
sicht zu halten. Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des 
Oster- und Sonnwendfeuers zu unterlassen. Feuer und 
Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen 
sein.  

 

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der 
Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und einer 
geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat 
über Deponien der Deponieklasse I ï DK I ï (z.B. 
Hausmülldeponie Aurach) zu erfolgen.   
 

  


